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Beteiligungen

Wesentliche Beteiligung als 
Voraus setzung zur Berücksichti-
gung eines Aufl ösungsverlustes

Die Voraussetzungen für die Besteu-
erung von Gewinnen oder Verlusten 
aus der Veräußerung einer wesent-
lichen Beteiligung sind nach unter-
schiedlichen Kriterien zu beurteilen. 
Dies macht eine Entscheidung des 
Bundesfi nanzhofs deutlich.

Während es bei der Besteuerung 
eines Gewinns einer wesentlichen 
Beteiligung darauf ankommt, ob der
Anteilseigner in den letzten fünf 
Jahren vor Veräußerung wesentlich 
beteiligt war, ist dies bei Verlusten 
anders. Hier ist Voraussetzung, dass 
innerhalb der gesamten letzten fünf 
Jahre eine wesentliche Beteiligung 
vorgelegen haben muss. Von Bedeu-
tung war in dem entschiedenen Fall, 
dass sich in dem Fünfjahreszeitraum 
die Quoten für die Beurteilung einer 

 1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern 
für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

 2 Für den abgelaufenen Monat.
 3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlänge-

rung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern 
mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene 
Kalendervierteljahr.

 4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlänge-
rung für den vorletzten Monat.

 5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel-
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektro-
nischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 
Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung 
bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge er-
hoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 
dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.

 6 Bei Zahlung durch Scheck ist seit dem 01.01.2007 zu 
beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang 
des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

 7 Seit 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialver-
sicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bank-
arbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. 
Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfi ehlt sich 
das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 2008 gilt bei allen 
Krankenkassen ein einheitlicher Abgabetermin für die 
Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.11. bzw. am 
19.12.2008) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt 
werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Be-
auftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen 
Tag nach Feiertagen fällt.

Termine Steuern/Sozialversicherung November/Dezember 2008

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritäts  zuschlag 10.11.20081 10.12.20082

Umsatzsteuer 10.11.20083 10.12.20084

Einkommensteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag Entfällt 10.12.2008

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag Entfällt 10.12.2008

Ende der Schonfrist Überweisung5

obiger Steuerarten
bei Zahlung durch: Scheck6

13.11.2008 15.12.2008

07.11.2008 05.12.2008

Gewerbesteuer 17.11.2008 Entfällt

Grundsteuer 17.11.2008 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch: Scheck6

20.11.2008 Entfällt

14.11.2008 Entfällt

Sozialversicherung 7 26.11.2008 23.12.2008

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige
Finanzamt abzuführen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat November 2008 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl 
 aktueller Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, 
Recht und Wirtschaft zusammengestellt.

Kapitalgesellschaften müssen im Voraus durch Beschluss festlegen, wenn 
sie die Vergütungen ihrer Gesellschafter-Geschäftsführer ändern wollen. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn die Bezüge erhöht oder Sonder zahlungen 
geleistet werden sollen. Beschlüsse mit Rückwirkung werden steuerlich 
nicht anerkannt.

Bei Kommanditisten ist der Verlustabzug beschränkt, wenn Verluste die 
Kommanditeinlage übersteigen. Deshalb sollten die Gesellschaftsverträge 
überprüft und angepasst werden, um auch Darlehen des Kommanditisten 
bei der Höhe des Eigenkapitals berücksichtigen zu können.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen 
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!

Mit freundlichen Grüßen



wesentlichen Beteiligung geändert 
hatten. Lag diese Grenze zunächst 
bei mehr als 25 % Anteilsbesitz, wur-
de sie später auf mindestens 10 % 
herabgesetzt. Der Anteilseigner war 
der Auffassung, dass eine Beteiligung 
von 10 % im maßgeblichen Zeitraum 
ausreichend war. Dies hat das Gericht 
verneint.

Hinweis
Seit dem 1. Januar 2002 ist eine
wesentliche Beteiligung bei einem 
Anteilsbesitz von mindestens 1 % 
gegeben.

Verzinsliche Darlehen eines Kom-
manditisten können steuerliches 
Eigenkapital sein

Kommanditisten dürfen Verluste an 
einer KG nur mit anderen Einkünften 
ausgleichen, soweit sie ein positives 
Eigenkapital in der Steuerbilanz ha-
ben.

Der Bundesfi nanzhof hatte zu ent-
scheiden, ob ein von einem Kom-
manditisten gegebenes verzinsliches 
Darlehen über 200.000 DM steuerlich 
als Eigen- oder Fremdkapital zu wer-
ten war. Nur bei Berücksichtigung als 
Eigenkapital wäre das Kapitalkonto 
positiv gewesen. Wegen der Verzins-
lichkeit wertete das Finanzamt das 
Darlehen als Fremdkapital und ließ 
den Verlustausgleich nicht zu.

Das Gericht entschied zu Gunsten 
des Kommanditisten und ordnete 
das Darlehen dem Eigenkapital zu, 
weil nach dem Gesellschaftsvertrag 
auf dem Darlehenskonto auch Ver-
luste der Gesellschaft verbucht wer-
den durften.

Veräußerung von GmbH-Anteilen 
an neu gegründete GmbH unmittel-
bar vor Wechsel des Besteuerungs-
systems kein Gestaltungsmiss-
brauch

Die Gesellschafter der A-GmbH er-
rich teten am 13. Dezember 2001 
eine weitere beteiligungsidentische 
B-GmbH, die am 11. Januar 2002 
in das Handelsregister eingetragen 
wurde. Unmittelbar nach der Errich-

tung veräußerten sie der B-GmbH 
mit Wirkung vom 28. Dezember 2001 
ihre Anteile an der A-GmbH. Dadurch 
realisierten die Gesellschafter einen 
Veräußerungsverlust, den sie in ihrer 
Einkommensteuererklärung geltend 
machten. Das Finanzamt und auch 
das Finanzgericht werteten den Ver-
äußerungsvorgang als Gestaltungs-
missbrauch und berücksichtigten den 
Veräußerungsverlust nicht.

Der Bundesfi nanzhof sah demgegen-
über keinen Missbrauch von Gestal-
tungsmöglichkeiten.

 Es ergaben sich keine Anhalts-
punkte dafür, dass die Anteile nur 
zum Schein an die B-GmbH veräu-
ßert wurden. Folglich lag kein Schein-
geschäft vor.

 Es stand den Gesellschaftern der 
A-GmbH frei, ob, wann und an wen 
sie ihre Anteile veräußerten. Dies 
galt auch, wenn die Veräußerung zu 
einem Verlust führte.

 Die Gesellschafter haben nicht da-
durch gegen gesetzliche Vorschriften 
verstoßen, dass sie ihre Anteile zu 
einem Zeitpunkt veräußert haben, 
als das Halbeinkünfteverfahren noch 
nicht anwendbar war (01.01.2002). Das 
Wissen um eine gesetzliche Ände-
rung und ein dadurch ausgelöstes 
früheres Handeln stellt keine Umge-
hung eines Steuergesetzes dar. Die 
Gestaltung war nicht dadurch rechts-
missbräuchlich, dass die Gesellschaf-
ter der A-GmbH ihre Anteile an die 
beteiligungsidentische B-GmbH ver-
äußert haben. Es ist zulässig, dass
eine steuerpfl ichtige Person zwischen
sich und einer steuerpfl ichti gen Ein-
kunftsquelle eine inländische Kapital-
gesellschaft schaltet und alle sich 
daraus ergebenden Konsequenzen 
trägt.

Arbeitgeber/-nehmer

Rechtsanspruch auf ungekürzten 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag

Arbeitnehmer haben einen Rechtsan-
spruch auf den ungekürzten Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag, und zwar auch 
dann, wenn feststeht, dass sie keine 
oder nur geringe Werbungskos ten 
haben.

Übt ein Arbeitnehmer neben seiner 
nichtselbstständigen auch noch eine 
selbstständige Tätigkeit im gleichen 
Beruf aus (z. B. als Rechtsanwalt oder 
Arzt), ist der ungekürzte Arbeitneh-
mer-Pauschbetrag ebenfalls zu ge-
währen. Die Betriebsausgaben sind 
dann auch nicht um den nicht ver-
brauchten Teil der Werbungskosten 
zu kürzen. Allenfalls kommt eine Auf-
teilung der geltend gemachten Auf-
wendungen ggf. im Schätzungswege 
in Frage, wenn die Aufwendungen 
der entsprechenden Einkunftsart nicht 
eindeutig zuzuordnen sind.

Im entschiedenen Fall hatte das Fi-
nanzamt den nicht ausgenutzten 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag bei den 
Einkünften aus nichtselbstständiger 
Arbeit gekürzt.

Freiwilligkeitsvorbehalt bei Sonder-
zahlungen muss eindeutig sein

Der Arbeitgeber kann bei Sonder-
zahlungen einen Rechtsanspruch des
Arbeitnehmers für künftige Bezugs-
zeiträume ausschließen, indem er 
einen entsprechenden Vorbehalt im 
Arbeitsvertrag macht. Dies kann auch 
in einem Formular-Arbeitsvertrag ge -
schehen. Der Vorbehalt muss aller-
dings klar und verständlich sein. Da-
ran fehlt es, wenn der Arbeitgeber 
seinem Arbeitnehmer einerseits eine 
Sonderzahlung in einer bestimmten 
Höhe ausdrücklich zusagt und eine 
andere Vertragsklausel im Wider-
spruch dazu regelt, dass der Arbeit-
nehmer keinen Rechtsanspruch auf 
die Sonderzahlung hat.

Geklagt hatte eine Arbeitnehmerin, 
der im Arbeitsvertrag eine Weih-
nachtsgratifi kation ausdrücklich zu-
gesagt worden war. In dem Vertrag 
war darüber hinaus geregelt, dass 



Rückwirkende Gewinnvertei-
lung oder Sondervergütungen 
steuerlich nicht anzuerkennen

An einer GmbH & Co. KG waren 
die Kommanditisten X, Y und Z
beteiligt. Z war zu 30 % auch 
Gesellschafter der Komplemen-
tär-GmbH gemeinsam mit dem 
Bruder B von Y, der zu 70 % be-
teiligt war. B war Geschäftsführer 
der Komplementär-GmbH und 
erhielt dafür ein Jahresgehalt 
von 133.000 € (laufende Bezüge: 
118.000 €; Tantieme: 15.000 €). 
Die Gesellschafterversammlung 
der KG beschloss 2006, dem 
Geschäftsführer wegen seiner 
außerordentlichen Verdienste um 
die enorm gestiegenen Jahres-
überschüsse für 2004 und 2005 
eine einmalige Sondertantieme 
von 150.000 € zu gewähren. Die 
Sondertantieme sollte im selben 
Jahr ausgezahlt werden.

Das Finanzamt meinte, die Son-
dertantieme sei ein der GmbH 
zuzurechnender Vorweggewinn, 
der als verdeckte Gewinnaus-
schüttung der GmbH an B zu qua-
lifi zieren sei.

Auch der Bundesfi nanzhof ver-
sagte den Betriebsausgabenabzug.
Rückwirkende Abreden über die 
Gewinnverteilung oder die Ge-
währung von Sondervergütungen 
sind steuerrechtlich nicht anzuer-
kennen. Nachträgliche Gehalts-
zahlungen (einschließlich Sonder-
zahlungen) können nur anerkannt 
werden, wenn der Leistungsemp-
fänger an der Kapitalgesellschaft 
nicht beherrschend beteiligt ist; 
und wenn die Nachzahlung ihre 
wirtschaftliche Grundlage im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr hat und 
bereits am Bilanzstichtag zu er-
warten war. Beides war hier nicht 
der Fall.

ein Rechtsanspruch auf die Weih-
nachtsgratifi kation nicht bestehe und
dass diese eine freiwillige, stets 
wider rufbare Leistung des Arbeitge-
bers darstelle. Diese Regelung sah 
das Bundesarbeitsgericht als miss-
verständlich an und entschied, dass 
die Arbeitnehmerin Anspruch auf die 
Weihnachtsgratifi kation hat.

Kapitalgesellschaften

Abzinsungsbetrag des Körper-
schaftsteuerguthabens ist zu 
neutralisieren

Das zum 31.12.2006 ermittelte Körper-
schaftsteuerguthaben, das sich aus
der „Umgliederung“ des ehemaligen 
EK 40 ergab, wird in 10 gleichen Jah-
resbeträgen in den Jahren 2008 bis 
2017 ausgezahlt und ist steuerfrei. 
Wegen der langen Laufzeit ist der An-
spruch auf Auszahlung abzuzinsen.

Eine GmbH hatte den Abzinsungsbe-
trag Gewinn mindernd berücksichtigt.
Dem folgte der Bundesfi nanzhof nicht.
Das Gesetz bestimmt, dass die Ak-
tivierung des Körperschaftsteuergut-
habens zu neutralisieren ist. Dies gilt 
auch für dessen Wertberichtigung 
(Abzinsungsbetrag).

Auch bei Testamentsvollstreckung 
liegt personelle Verfl echtung einer 
Betriebsaufspaltung vor

Die Gesellschafter einer GbR waren 
mehrheitlich an einer GmbH beteiligt. 
Die GmbH-Anteile unterlagen jedoch 
der Testamentsvollstreckung, die die 
verstorbene Mutter der Gesellschaf-
ter angeordnet hatte. Danach durfte 
nur der Testamentsvollstrecker die 
Gesellschafterrechte in der GmbH 
wahrnehmen.

Die GbR vermietete ein Grundstück an 
die GmbH. Das Finanzamt behandelte 
die Mietüberschüsse als gewerbliche 
Einkünfte, weil wegen der perso-
nellen Verfl echtung eine sog. Betriebs-
aufspaltung vorlag. Die Gesellschafter 
wehrten sich hiergegen, weil sie auf 
Grund der Testamentsvollstreckung 
keinen Einfl uss auf die Geschäfte der 
GmbH nehmen konnten.

Der Bundesfi nanzhof gab dem 
Finanzamt Recht, weil der Testa-
mentsvollstrecker nur im Sinne der 
Gesellschafter und nicht gegen ihre 
Interessen handeln durfte.

Grundstückseigentümer/
Vermieter

Schuldzinsen für Darlehen zur 
Auszahlung von Pfl ichtteilsberech-
tigten keine Werbungskosten

Schuldzinsen sind nur als Werbungs-
kosten anzuerkennen, wenn sie mit 
einer Einkunftsart in einem wirt-
schaftlichen Zusammenhang stehen. 
Schuldzinsen stehen mit den Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung 
in wirtschaftlichem Zusammenhang, 
wenn und soweit der Zweck der 
Schuldaufnahme darin besteht, ent-
sprechende Einkünfte zu erzielen und 
die aufgenommenen Mittel zweck-
entsprechend verwendet werden. 
Die dingliche Belastung von Grund-
stücken mit Hypotheken oder Grund-
schulden begründet für sich allein kei-
nen wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung.

Das Finanzgericht Köln hat entschie-
den, dass Belastungen des Nach-
lasses mit Vermächtnis-, Pfl ichtteils- 
und Erbersatzansprüchen beim Erben 
nicht zu Anschaffungskosten für die 
Wirtschaftsgüter des Nachlasses 
führen. Nimmt ein Erbe ein Darlehen 
auf, um die Zwangsvollstreckung für 
einen Vermächtnis- oder Pfl ichtteils-
berechtigten abzuwenden, sind die 
anfallenden Schuldzinsen keine Wer-
bungskosten. Dies gilt auch dann, 
wenn durch die Abwendung der 
Zwangsvollstreckung die weitere Ver-
mietung von Grundstücken ermög-
licht werden soll.

Der Bundesfi nanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Ältere Heizungen müssen in 
Frostperioden häufi ger kontrolliert 
werden

Ein Hauseigentümer begehrte Ver-
sicherungsleistungen wegen eines 
Wasserschadens, dessen Ursache 
ein durch Frost beschädigtes Hei-
zungsrohr war.

Nach Einschätzung des Bundesge-
richtshofs hat der Hauseigentümer 
im Winter die Heizungsanlage aus-
reichend häufi g zu kontrollieren, um 
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das Risiko von Frostschäden zu be-
grenzen. Dabei gelten keine festen 
Kontrollintervalle. Die Gerichtsent-
scheidung verlagert die Beurteilung 
vielmehr auf den Einzelfall, lässt 
aber offen, wer welche Umstände 
darlegen und beweisen muss. Der 
Entscheidung ist zu entnehmen, 
dass bei höherem Alter und größe-
rer  Störanfälligkeit eine Heizungsan-
lage häufi ger zu überprüfen ist. Dies 
könne dazu führen, dass bei starkem 
Frost auch täglich kontrolliert werden 
müsse.

Alle Steuerpfl ichtige

Unterhaltsaufwendungen auch 
bei erheblichem, aber ertraglosem 
und nicht verwertbarem Vermögen
des Unterhaltsempfängers als 
außergewöhnliche Belastung zu 
berücksichtigen

Unterhaltszahlungen an eine gesetz-
lich unterhaltsberechtigte Person sind 
bis zu 7.680 € im Kalenderjahr als 
außergewöhnliche Belastung abzugs-
fähig, wenn für diese Person kein 
Kindergeld bezogen wird und diese 
kein oder nur ein geringes Vermögen 
hat. Als geringfügig ist ein Vermögen 
bis zu einem Wert (Verkehrswert) von 
15.500 € anzusehen.

Nach Ansicht des Bundesfi nanzhofs 
mindert sich der Verkehrswert eines 
Mietwohngrundstücks nicht nur durch
einen Nießbrauchsvorbehalt, sondern 
auch durch ein dinglich gesichertes 
Veräußerungs- und Belastungsverbot.

Im entschiedenen Fall muss das Fi-
nanzgericht nach diesen Grundsätzen 
nunmehr feststellen, ob das Vermö-
gen des Unterhaltsempfängers ver-
wertbar oder beleihbar ist.

Eltern

Kindergeldanspruch bei Vollzeiter-
werbstätigkeit des Kindes neben 
Studium

Der Bundesfi nanzhof hat seine Recht-
sprechung bestätigt, nach der für 
in Vollzeit arbeitende Kinder, die 
das 18., aber noch nicht das 25. Le-
bensjahr vollendet haben und dabei 
ein Studium ernsthaft und nachhaltig 
betreiben, ein Kindergeldanspruch be  -
steht.

Es kommt nur darauf an, dass die 
Einkünfte des Kindes den Jahres-
grenzbetrag von (derzeit) 7.680 € nicht 
überschreiten. Dabei sind vom Kind 
gezahlte Sozialversicherungsbeträge 
sowie die Beiträge zur freiwilligen 
gesetzlichen und privaten Kranken-
versicherung zu berücksichtigen.

Wird der Jahresgrenzbetrag über-
schritten und sind die Einkünfte des 
Kindes in den einzelnen Monaten des 
Kalenderjahrs unterschiedlich hoch, 
wird auch für die Monate, in denen 
das Kind keine oder nur geringfügige 
Einkünfte hatte, kein Kindergeld ge-
währt.

Hinweis
Kindergeld und kindbedingte Frei-
beträge werden nur noch bis vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres 
(für Kinder des Jahrgangs 1982 
bis vor Vollendung des 26. Le-
bensjahres) gewährt. Für Kinder, 
die vor dem 01.01.2007 das 25. 
oder 26. Lebensjahr vollendet ha-
ben, gilt die alte Rechtslage aller-
dings weiter.

Umsatzsteuer

Car-Sharing unterliegt dem Regel-
steuersatz

Die entgeltliche Überlassung von 
Kraftfahrzeugen eines Car-Sharing-
Vereins an seine Mitglieder ist um-
satzsteuerlich mit dem Regelsteuer-
satz zu erfassen. Zu diesem Ergebnis 
kommt der Bundesfi nanzhof.

Ein Verein hatte für die Überlassung 
den ermäßigten Steuersatz ange-
wandt und sich auf seine Gemein-
nützigkeit berufen. Nach der Satzung 
war das Car-Sharing nicht der einzige 
Zweck des Vereins. Vielmehr standen 
eine ganze Reihe anderer Ziele im 
Zusammenhang mit der Nutzung des 
Fahrzeugs im Vordergrund, insbeson-
dere auch Umweltfragen.

Das Gericht vertrat die Auffassung, 
dass die Steuerermäßigung nur für 
Umsätze gilt, die ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützigen Zwecken  
dienen. Auch ein Zweckbetrieb mit 
der Folge ermäßigter Besteuerung 
der Umsätze lag nicht vor. Die ent-
geltliche Überlassung der Fahrzeuge 
stellt einen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb dar, so dass die Um-
sätze mit dem Regelsteuersatz zu 
erfassen sind.

Umsätze aus dem Betrieb einer 
Sauna in einem Fitness-Center 
unterliegen dem Regelsteuersatz

Der Bundesfi nanzhof hat seine Recht-
sprechung bekräftigt, dass Umsätze 
aus dem Betrieb einer Sauna in einem 
Fitness-Center dem Regelsteuersatz 
unterliegen. Dies gilt sowohl dann, 
wenn der Besuch der Sauna im Rah-
men eines Gesamtpakets stattfi ndet, 
als auch dann, wenn das Entgelt für 
das Gesamtpaket nach den einzelnen 
Leistungen aufgegliedert wird. Der 
ermäßigte Steuersatz kommt in die-
sen Fällen nur dann zur Anwendung, 
wenn der Saunabesuch ärztlich ver-
ordnet ist.


